
 

Vierzehnte Verordnung  

über Maßnahmen zur Eindämmung der Ausbreitung des neuartigen 

Coronavirus  

SARS-CoV-2 in Sachsen-Anhalt  

(Vierzehnte SARS-CoV-2-Eindämmungsverordnung – 14. SARS-CoV-2-

EindV).  
 

Vom 16. Juni 2021.  
 

zuletzt geändert durch  

Sechste Verordnung  

zur Änderung der Vierzehnten SARS-CoV-2-Eindämmungsverordnung  
 

Vom . Oktober 2021 

 

§ 2  
Geimpfte, genesene und getestete Personen  
(1) Soweit in dieser Verordnung eine Testung vorgeschrieben wird, hat 
die testpflichtige  
Person dem Verantwortlichen oder einer von ihm beauftragten Person  
1. eine schriftliche oder elektronische Bescheinigung über eine 
Labordiagnostik mittels  
Nukleinsäurenachweis (PCR, PoC-PCR oder weitere Methoden der  
Nukleinsäureamplifikationstechnik), die nicht älter als 48 Stunden ist, 
vorzulegen,  
2. eine schriftliche oder elektronische Bescheinigung über einen PoC-
Antigen-Test (Schnelltest), der nicht älter als 24 Stunden ist, vorzulegen 
oder  
3. einen Antigen-Test zur Eigenanwendung (Selbsttest) vor Ort 
vorzunehmen.  
Der Selbsttest nach Satz 1 Nr. 3 ist in Anwesenheit des Verantwortlichen 
oder einer von ihm beauftragten Person durchzuführen. 
Bescheinigungen über einen Schnelltest nach Satz 1 Nr. 2 können im 
Rahmen einer betrieblichen Testung im Sinne des Arbeitsschutzes durch 
Personal, das die dafür erforderliche Ausbildung oder Kenntnis  
und Erfahrung besitzt, erstellt werden. Der Verantwortliche hat ein 
positives Testergebnis und die Kontaktdaten der getesteten Person 
unverzüglich der zuständigen Gesundheitsbehörde zu übermitteln. Der 
Verantwortliche hat die Bescheinigungen nach Satz 1 Nr. 1 und 2 oder 
den Selbsttest der anwesenden getesteten Person bei einer Vor-Ort-
Kontrolle auf Verlangen der zuständigen Gesundheitsbehörde 
vorzulegen.  
 
 



(2) Von der Testpflicht ausgenommen sind  
1. Kinder und Jugendliche bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres, die 
keine typischen Symptome einer Infektion mit dem neuartigen 
Coronavirus SARS-CoV-2 aufweisen,  
2. Personen, die über einen vollständigen Impfschutz gegen das 
neuartige Coronavirus SARS-CoV-2 verfügen und keine typischen 
Symptome einer Infektion mit dem neuartigen Coronavirus SARS-CoV-2 
aufweisen (geimpfte Personen); ein vollständiger Impfschutz gegen das 
neuartige Coronavirus SARS-CoV-2 liegt nach Ablauf von 14 Tagen 
nach der letzten Impfung vor, die nach der Empfehlung der Ständigen 
Impfkommission beim Robert Koch-Institut für ein vollständiges  
Impfschema erforderlich ist; das Vorliegen eines vollständigen 
Impfschutzes ist dem Verantwortlichen oder einer von ihm beauftragten 
Person schriftlich oder elektronisch nachzuweisen. 
 
§ 8  
Beherbergungsbetriebe und Tourismus  
(1) Die Beherbergung von Personen ist zulässig, wenn  
1. die allgemeinen Hygieneregeln nach § 1 Abs. 1 beachtet werden,  
2. die Unterkunft vor einer Weitervermietung vom Vermieter gründlich 
gereinigt wurde;  
Art und Umfang der Reinigung ist in einem Reinigungsprotokoll zu 
dokumentieren und vier Wochen aufzubewahren,  
3. Gäste zu Beginn des Nutzungsverhältnisses eine Testung im Sinne 
des § 2 Abs. 1 mit negativem Testergebnis vorlegen oder durchführen; 
dies gilt nicht, sofern eine Ausnahme nach § 2 Abs. 2 vorliegt oder die 
Beherbergung der Gäste aus beruflichen Gründen erfolgt und  
4. die Verantwortlichen einen Anwesenheitsnachweis nach § 1 Abs. 3 
führen.  
 

Die Gäste haben in geschlossenen Räumen auf Verkehrs- und 
Gemeinschaftsflächen der Beherbergungsstätte sowie in den 
Speiseräumen bis zum Erreichen des Platzes einen medizinischen 
Mund-Nasen-Schutz nach § 1 Abs. 2 zu tragen. 


